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Premium Orthomolekularia
hypo-A

Itis-Protect® I-IV
Optimieren Sie Ihre Parodontitis-Therapie! 
55 % Reduktion der Entzündungsaktivität in 4 Wochen!

hypo -A   Besondere Reinheit in höchster Qualität
hypoallergene Nahrungsergänzung

D-23569 Lübeck, Tel. +49 (0)451 307 21 21, hypo-a.de

shop.hypo-a.de

Zum Diätmanagement 
bei Parodontitis

 Stabilisiert orale Schleimhäute!    
 Beschleunigt die Wundheilung!     
 Schützt vor Implantatverlust!

Nach Itis-Protect® III wurde 
die Behandlung mit Itis-
Protect® IV in  der auf 4 Monate 
angelegten Studie fortgeführt. 
Die kurzfristige Verschlechterung 
hängt mit der stark gestörten 
Darm�ora zusammen.

Nach 3 Monaten wurde die  
Therapie in dieser Gruppe 
erfolgreich abgeschlossen.
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Info-Anforderung für Fachkreise 
Fax: +49 (0)451 30 41 79 oder E-Mail: info@hypo-a.de
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* H.-P. Olbertz et al.: Adjuvante Behandlung refraktärer chronischer Parodontitis mittels Orthomolekularia – eine prospektive Pilotstudie aus der Praxis, Dentale Implantologie - DI 15, 1, 40-44, 2011

ANZEIGE

ROM – Österreich hat sich nach Initiative von Bundesministerin 
Mag. Beate Hartinger-Klein mit Erfolg um einen Sitz im WHO-  
Exekutivrat (EB) beworben und wurde am 19.9.2018 vom 
WHO-Regionalkomitee für Europa bei seiner 68. Sitzung in Rom 
einstimmig für den Exekutivrat der WHO nominiert. „Die Nomi-
nierung Österreichs für diese sehr vertrauensvolle Aufgabe im Exe-
kutivrat der WHO bedeutet eine große Auszeichnung für unser  
Gesundheitssystem“, betont Hartinger-Klein. Die formale Bestäti-
gung auf globaler Ebene soll durch die 72.  Weltgesundheits-
versammlung (WHA) Ende Mai 2019 in Genf erfolgen. Die Funk-
tionsperiode im Exekutivrat dauert drei Jahre: von Mai 2019 bis 
Mai 2022.

Die Vorteile, die Österreich durch eine EB-Mitgliedschaft er-
wachsen, wären u. a. eine verstärkte Teilhabe am UN-Geschehen im 
Bereich der Gesundheit, die Stärkung der österreichischen Position 
als UN-Sitzstaat, eine strategische und fachliche Akzentsetzung in 
den Leitungsgremien der WHO im Einklang mit den nationalen 
Prioritäten und im Sinne des Regierungsprogramms. Außerdem 
könnte eine bessere Nutzung der WHO-Strukturen durch höheren 
Informationsstand erfolgen und es könnten auch Synergieeffekte 
zwischen der bilateralen und multilateralen Ebene – sowie Bildung 
von Allianzen – entstehen.

Die Europäische Region der WHO nimmt acht Sitze im EB ein, 
das sind ab Mai 2019 Österreich, Deutschland, Finnland, Georgien, 
Israel, Italien, Rumänien und Tadschikistan. DT

Quelle: Sozialministerium

WIEN – Nach der Datenschutz-
Grundverordnung sind grundsätz-
lich alle niedergelassenen Ärzte dazu 
verpflichtet, eine Speicherung von 
Daten der betroffenen Person trans-
parent zu machen. Es ist gelungen, 
für Ärzte als datenschutzrechtliche 
Verantwortliche von dieser Pflicht 
jedoch eine grundsätzliche Aus-
nahme im Ärztegesetz zu verankern. 
Erhebungen und Verarbeitungen 
personenbezogener Daten, die im 
Zusammenhang bzw. im Rahmen 
des Behandlungsvertrags erfolgen, 
bedürfen daher keiner gesonderten 
Informationspflicht den Patienten 
gegenüber; d. h., Ärzte müssen nicht 
bei jeder Behandlung die Patienten 
unterschreiben lassen, dass Daten 
gespeichert werden.

Lediglich für Datenanwendun-
gen im Zusammenhang mit Web-
sites gilt diese Ausnahme von den 

Informationspflichten nicht. Daraus 
folgt, dass auch Ärzte, sofern sie 
Websites betreiben und dort perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, da-
rüber informieren müssen, was mit 
diesen erhobenen Daten passiert. 
Nähere Informationen darüber so-
wie ein Muster für eine solche  
Datenschutzerklärung können dem 
Schreiben der Bundeskurie nieder-
gelassene Ärzte der Österreichi-
schen  Ärztekammer  entnommen 
werden.  Die  Ärztekammer  für  
Wien rät – falls Websites betrieben 
werden –, diese mit den Webdesig-
nern durchzugehen und dann mit 
deren Hilfe eine individuell ge-
eignete Datenschutzerklärung auf 
Basis der personenbezogenen Daten, 
die auf der Website verarbeitet wer-
den, zu erstellen. DT

Quelle: Ärztekammer für Wien

Österreich für den WHO-Exekutivrat nominiert
Formale Bestätigung auf globaler Ebene erfolgt bei 72. Weltgesundheitsversammlung.

DSGVO: Ausnahme für  
niedergelassene Ärzte 

Patienten müssen nicht mehr  
bei jeder Behandlung informiert werden.

Mag. Beate Hartinger-Klein

© Sozialministerium/Zinner

MELVILLE – Die Kunden von 
Henry Schein haben durch den Kauf 
von pinkfarbenen Produkten gehol-
fen, in den letzten zwölf Jahren über 
1,5 Millionen US-Dollar für den 
Kampf gegen Krebs aufzubringen.

Pinkfarbene Produkte kaufen
Henry Schein bietet seinen Kun-

den erneut die Möglichkeit, gemein-
sam mit dem Unternehmen durch 
das Practice Pink-Programm etwas 
zum Kampf gegen Krebs beizutra-

gen. Dazu können im Rahmen des 
Practice Pink-Programms eine Reihe 
von pinkfarbenen Produkten erwor-
ben werden. Durch diese Initiative 
soll  auf  Brustkrebs  und  andere 
Krebs erkrankungen aufmerksam ge-
macht und die Suche nach einem 
Heilmittel unterstützt werden. 

Bis Dezember wird ein Teil der 
Verkaufserlöse dieser pinkfarbenen 
Produkte an gemeinnützige Organi-
sationen gespendet werden, um die 
Forschung, Präventionsmaßnahmen 
und die Früherkennung zu unterstüt-
zen und dabei zu helfen, den Zugang 
zu Behandlungen zu verbessern. 

Weltweites Programm für  
gesellschaftliche Verantwortung 

In Österreich unterstützt Henry 
Schein Dental Austria die Österrei-
chische Kinder-Krebs-Hilfe (ÖKKH), 
die ihre Mission in der umfassenden 
Unterstützung von an Krebs erkrank-
ten Kindern und Jugendlichen sowie 
ihrer Familien, während der Erkran-
kung und danach, sieht. 

Das Practice Pink-Programm hat 
in den zwölf Jahren seines Bestehens 
bereits mehr als 1,5 Millionen US- 

Dollar für den Kampf 
gegen Krebs aufgebracht. 
In den letzten Jahren 
wurde das Programm 
auch auf Europa ausge-
weitet.  Team  Schein- 
Mitglieder schlossen sich 
auf dem gesamten Konti-
nent mit Produktzuliefe-
rern und NGOs zusam-
men, um Betroffene im 
Kampf gegen die Krank-
heit  zu  unterstützen. 
Beim Practice Pink-Pro-
gramm handelt es sich 
um eine Initiative von 
Henry Schein Cares, dem 

firmeneigenen weltweiten Programm 
für gesellschaftliche Verantwortung. 

„Jedes Jahr unterstützen unsere 
Kunden und Zulieferer auf beeindru-
ckende Weise den Kampf gegen Krebs 
durch ihre Teilnahme am alljährli-
chen Practice Pink-Programm von 
Henry Schein. Es gibt einem ein gutes 
Gefühl, wenn man auf die bisherigen 
Leistungen zurückblickt und sieht, 
was man gemeinsam erreichen kann“, 
sagte Stanley M. Bergman, Chairman 
of the Board und Chief Executive Of-
ficer bei Henry Schein. DT

Quelle: Henry Schein Dental Austria

Einsatz für Krebsforschung  
und -aufklärung

Henry Schein startet  
jährliches Practice Pink Programm.


